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A. Vorbemerkung

Die Malteser sind eine Organisation mit zahlreichen Werken und Diensten fiir das Gemeinwohl. Die
vorliegende Stellungnahme zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur Anderung des Strafgesetzbuches
— Starkung des strafrechtlichen Schutzes des Gemeinwesens nimmt daher im nachfolgenden Umfang
nicht nur die Perspektive des Bevolkerungsschutzes und des Rettungsdienstes ein, sondern bezieht sich
auf die vielfdltigen Aktivitdten der Malteser, das Zusammenleben der Menschen in Deutschland mitzu-

gestalten.

Die Malteser sind eine der grofsen caritativen Organisationen in Deutschland. Sie stehen in einer grofien,
tiber 900-jahrigen Tradition und auf dem Fundament der romisch-katholischen Kirche. Bei den Malte-
sern steht der Mensch und die Liebe Gottes zu ihm im Mittelpunkt. Die Malteser sind tiber verschiedene
Gesellschaften Trager von Einrichtungen fiir Medizin und Pflege (Krankenh&user, Altenhilfe- und Pfle-
geeinrichtungen und stationdre Hospize). Sie betreiben Betreuungseinrichtungen fiir Migranten und
Einrichtungen im Bereich Jugend, Schule und Soziales. Zu den sozialunternehmerischen Diensten der
Malteser Hilfsdienst gemeinniitzigen GmbH gehoren Ambulante Pflege, Mobiler Sozialer Dienst, Me-
niiservice, Hausnotruf, Betreutes Wohnen, Riickholdienst und Fahrdienst sowie Rettungsdienst. Im Mal-
teser Hilfsdienst e. V. engagieren sich mehr als 55.000 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer im Kata-
strophenschutz und Sanititsdienst genauso wie in der Erste-Hilfe-Ausbildung oder in ehrenamtlichen

Sozialdiensten.

B. Ausgangslage

Die Malteser teilen die im Referentenentwurf beschriebene Ausgangslage. Sowohl ehrenamtliche Helfe-
rinnen und Helfer als auch hauptamtlich Beschéftigte sind immer wieder Ziel verbaler und korperlicher
Angriffe. Manche dieser Attacken haben das Potenzial, dass sowohl sich die unmittelbar geschadigte
Person von der bislang ausgetibten Tatigkeit zuriickzieht als auch sich nicht unmittelbar Betroffene von
einer weiteren Ausiibung einer gemeinwohlorientierten Betdtigung abschrecken lassen. Dartiber hinaus
konnen Art und Ausmaf eines Angriffs unzweifelhaft dazu fiihren, dass sich Mitmenschen bewusst ge-

gen die Ubernahme von Aufgaben zum Wohl des Gemeinwesens entscheiden.
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Daher unterstiitzen die Malteser die mit der Gesetzesinitiative verbundenen rechtspolitischen Ziele aus-
driicklich. Unabhéngig davon, dass das geltende Recht bereits verschiedene Mafinahmen ermdglicht, ist
sowohl der beschriebenen Zielsetzung als auch der Notwendigkeit der Regelungen zuzustimmen. Die
Inhalte des Entwurfs sind nach Uberzeugung der Malteser grundsitzlich geeignet, erforderlich und an-
gemessen, das beabsichtigte rechtspolitische Signal zu setzen, die notwendige Sensibilisierung von Er-
mittlungsbehdrden und Gerichten zu erreichen, die besondere Schutzbediirftigkeit der in den Blick ge-
nommenen Personengruppen zu betonen und indirekt das Schutzniveau iiber den generalpraventiven

Ansatz zu erhohen.
C. Stellungnahme

I.  Generelle Anmerkungen

1. Einleitung und Einstellung von Ermittlungsverfahren, Einstellung nach Anklageerhebung oder im

Hauptverfahren

Betroffene berichten, dass zur Anzeige gebrachte Angriffe nicht weiterverfolgt werden. Bereits bei der
polizeilichen Aufnahme der Anzeige wird auf die Aussichtslosigkeit hingewiesen. Bedauerlicherweise

werden Ermittlungsverfahren wegen eines fehlenden Anfangsverdachts oft erst gar nicht eingeleitet.

Kommt es zum Ermittlungsverfahren, gibt es nach Uberzeugung der Malteser zu viele Moglichkeiten,
das Verfahren einzustellen, zum Beispiel wegen Geringfiigigkeit gemafs § 153 StPO. Selbst nach Ankla-

geerhebung und im Hauptverfahren kann es zur Verfahrenseinstellung kommen.

Unabhangig davon, dass verstandlicherweise die Handlungsfahigkeit von Ermittlungsbehdrden auf-
rechterhalten werden muss und die Souveranitat der Gerichte gewahrt bleiben muss, sind derartige

Verlaufe fiir die Geschadigten unverstandlich und unzufriedenstellend. Verbreiten sich Erfahrungen
dieser Art, konnten Angriffe auf Personen, die dem Gemeinwesen dienen, im Dunkelfeld tatsachlich
begangener Straftaten untergehen, weil sie nicht mehr zur Anzeige gebracht werden. Dann hétte der

vorliegende Referentenentwurf seine berechtigten Ziele vollstandig verfehlt.

Daher empfehlen die Malteser, nicht nur Strafzumessung und Hohe der Strafen zu regeln, sondern
auch die erforderlichen strafprozessordnungsrechtlichen Schritte derart zu regeln, dass die Straftaten

tatsachlich verfolgt werden.
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2. Pravention

Wesen der in Rede stehenden Straftaten, zum Beispiel gegen Einsatzkrifte des Rettungsdienstes, sind
so gut wie nie langfristig im Vorfeld geplante Angriffe unter Risikoabwagung strafverscharfender
Handlungen, sondern sich aus der konkreten Situation ergebende spontane Attacken, oft unter Ein-
fluss berauschender Substanzen und von Betaubungsmitteln und zumeist in hduslicher Umgebung.
Dennoch ist es richtig, mit dem Gesetz praventive Ziele zu verfolgen. Dazu eignen sich nicht nur gene-
ralpraventive Erwagungen, die allgemeine polizeiliche Gefahrenabwehr oder die politische Bildungs-
arbeit. Vielmehr sollten die grundlegenden Prinzipien eines gelingenden gesellschaftlichen Zusam-
menlebens in breiter Form konstant adressatengerecht vermittelt werden. Einen Beitrag dazu konnten

auch Gesellschaftsdienstmodelle von Organisationen wie den Maltesern leisten.

II. Stellungnahme zu ausgewdhlten Regelungen
1. Artikel 1, Nr. 3 (§ 46 Absatz 2 Satz 2 StGB)

Die Malteser unterstiitzen die Bundesregierung darin, neben den individuellen physischen und psychi-
schen Folgen fiir die Opfer ebenfalls die aufiertatbestandlichen Auswirkungen nicht nur unerheblicher
Angriffe, etwa die Beeintrachtigung von Tatigkeiten fiir das Gemeinwesen, sowohl bei den Ermittlun-

gen als auch bei der Strafzumessung zu berticksichtigen.

Es kann bestitigt werden, dass engagierte Helfende besorgt sind, personliche Ubergriffe in Form von
Aggressionen und Angriffen zu erfahren. Doch anders als in der Gesetzesbegriindung ausgefiihrt, sind
nach Auffassung der Malteser bereits Beleidigungen verbaler Art, insbesondere dann, wenn diese wie-
derholt und vehement bedrohend vorgetragen werden oder von einer Gruppe ausgehen, geeignet, die
im Referentenentwurf geschilderten Befiirchtungen, dass sich Helferinnen und Helfer von ihrem Enga-

gement zuriickziehen und Interessierte sich abgeschreckt fiihlen, zu erreichen.
2. Artikel 1, Nr. 12 (§ 116 StGB)

Die Malteser befiirworten die Aufnahme des Regelbeispiels eines hinterlistigen Uberfalls als besonders
schweren Fall iiber den Verweis auf § 114 Absatz 2 StGB. So verfiigen zum Beispiel Krafte des Kata-
strophenschutzes und des Rettungsdienstes iiber keine besonderen Abwehrmdglichkeiten im Falle ei-

nes Angriffs. Wie in der Begriindung richtig dargestellt, werden die Einsatzkrafte zumeist in
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ungeschiitzten Umgebungen tatig. Sie konzentrieren sich ausschlieSlich auf die sanitatsdienstliche
bzw. medizinische Versorgung der Person, der sie zu Hilfe geeilt sind. Sie haben keine Ermittlungs-,
Strafverfolgungs- oder Vollstreckungsabsichten. Daher kommen fiir die Hilfeleistenden Angriffe fast

immer unerwartet.

Allerdings erfasst nach Uberzeugung der Malteser die Formulierung , berufsmagig tatige Gehilfen” in
§ 116 Absatz 1 Nummer 2 StGB nicht im erforderlichen Umfang die zu schiitzenden Personen. So wer-
den etwa Einsatzsanitaterinnen und Einsatzsanitater, Rettungshelferinnen und Rettungshelfer sowie
Rettungssanitdterinnen und Rettungssanitater, fiir deren jeweiligen Qualifikationen keine berufliche
Ausbildung erforderlich ist, sowohl ehrenamtlich als auch berufsmafig tatig. Ihre Tatigkeiten leiten
sich auch nicht ausschliefSlich aus einer Unterstiitzung von Angehorigen eines Heilberufs ab. So fiihren
etwa ehrenamtliche Einsatzsanitdterinnen und Einsatzsanitater im Rahmen von Sanitatsdiensten bei
Grofsveranstaltungen ihren Auftrag selbststandig aus. Rettungshelferinnen und Rettungshelfer sowie
Rettungssanitaterinnen und Rettungssanitiater werden im Krankentransport selbststandig tatig, ohne
dabei Angehorige von Heilberufen zu unterstiitzen. Insofern ist § 116 Absatz 1 Nummer 2 StGB nach
Auffassung der Malteser konkreter zu fassen, sodass tatsachlich alle Krafte, die im medizinischen Be-
reich einen unverzichtbaren Dienst fiir das Gemeinwesen leisten, vom verstarkten Schutzbereich er-

fasst werden.

Die Malteser treten dafiir ein, den Schutzbereich von § 116 Absatz 1 StGB tiber eine aufzunehmende
Nummer 3 insbesondere fiir Personen zu erweitern, die in Sozialdiensten, der Fliichtlingshilfe und Ein-
richtungen der Kinder-, Jugend- und Suchthilfe sowie in Bildungseinrichtungen gemeinwohlorientier-

ten Tatigkeiten nachgehen.

D. Fazit

Die Malteser begriifien die Initiative der Bundesregierung zur Anderung des Strafgesetzbuches, um den
strafrechtlichen Schutz von Tatigkeiten fiir das Gemeinwohl zu starken. Die Malteser teilen die damit
verbundenen prinzipiellen Ziele. Die zentralen Inhalte des Referentenentwurfs sind im Wesentlichen
unterstiitzenswert, wenngleich aus Sicht der Malteser der vom Schutzbereich erfasste Personenkreis so-

wohl erweitert als auch konkreter gefasst werden sollte.
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Fiir den Erfolg der Wirkung des Gesetzes wird entscheidend sein, dass sowohl Ermittlungsbehorden als
auch Gerichte trotz aller Herausforderungen bei der Beweisfiihrung die nachweisbaren Angriffe nach-

driicklich verfolgen und eine tat- und schuldangemessene Strafzumessung finden.

Fiir eine weitere konstruktive Mitarbeit stehen die Malteser zur Verfligung.



	A. Vorbemerkung
	B. Ausgangslage
	C. Stellungnahme
	I. Generelle Anmerkungen
	II. Stellungnahme zu ausgewählten Regelungen
	D. Fazit

